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Ein Zentrum der St. Augustinus MVZ GmbH im Leistungsverbund 
der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH

Kinderchirurgie 
Informationen zur 

Beschneidung

So erreichen Sie uns:
MVZ Bochum-Wattenscheid Kinderchirurgie
Alter Markt 1 (Gertrudiscenter, 2. Etage)
44866 Bochum

Dr. med. Hafi d Rachidi
T +49 2327 200221
F +49 2327 200141

Sprechstunden:
Montag, Dienstag und Donnerstag
9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, 
Mittwoch
nach Vereinbarung
Freitag
9.00 bis 12.00 Uhr

Scan mich!



Liebe Eltern, 
liebe Sorgeberechtigte, 
Vorhautverengungen im Kindesalter sind 
physiologisch-altersentsprechend und müssen 
nicht behandelt werden.

Nach den Empfehlungen der aktuellen Leitlinien ist 
eine komplette Vorhautentfernung im Kleinkindes-
alter selten medizinisch indiziert. 
Die Pathologie kann nicht über das Vorliegen einer 
Phimose per se defi niert werden, sondern nur durch 
das Vorliegen von Beschwerden mit Krankheitswert.

Rituelle Beschneidung der Vorhaut bei Jungen aus 
religiösen oder kulturellen Gründen sind nach 
geltendem Recht eine Körperverletzung und dürfen 
jedoch nach Einwilligung der Sorgeberechtigten 
durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen nicht 
übernommen.

Ablauf:

Eingriff in Vollnarkose ab dem 1. Lebensjahr möglich, 
wenn keine Kontraindikationen vorliegen. Termin-
vereinbarung zur Aufklärung und OP-Vor bereitung 

Kosten nach GOÄ

Die Kosten für den Eingriff werden nach der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) je nach 
Aufwand und Alter der Kinder berechnet. 

· OPV 50 €, 
· OP 300- 450€, 
· Anästhesie 250- 350€

(OPV). Aus hygienischen Gründen dürfen Sie Ihr 
Kind nur bei der Einleitung der Narkose und nicht 
bei der OP begleiten. Für Kleinkinder erfolgt die 
Einleitung mittels einer Masken-Inhalationsnarkose 
von einem sehr erfahrenen Anästhesisten.

Technik:

Die Vorhaut wird chirurgisch entfernt und die Haut 
mit selbstaufl ösenden Fäden vernäht.

Nachsorge:

Die Wundheilung dauert in der Regel fast 10 Tage 
und solange darf Ihr Kind die Kindertageseinrich-
tung/Schule nicht besuchen.


